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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1975

Norm

EO §36 E

EO §355 II

ZPO §500 Abs2 IIC

Rechtssatz

Für die Bewertung des Streitgegenstandes der mit Einwendungen nach § 36 Abs 1 Z 1 EO bekämpften

Strafverfügungen, die dem Vollzug der zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches gem § 355 EO bewilligten

Exekution dienen, ist der Wert des Unterlassungsanspruches maßgebend. Der Wert des Streitgegenstandes, bei

dessen Ermittlung § 59 JN sinngemäß anzuwenden ist (§ 500 Abs 2 ZPO), kann höher als die Geldstrafe sein.
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